Vorblatt

Probleme:

Die für die Jahre 2001 bis 2004 abgeschlossene Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Neustrukturierung des Gesundheitswesens und der Krankenanstaltenfinanzierung trat mit 31. Dezember 2004 außer Kraft.

Gemäß § 38 Abs. 3 dieser Vereinbarung treten die in Durchführung dieser Vereinbarung ergangenen Bundes- und Landesgesetze auch außer Kraft.

Um nicht die am 31. Dezember 1977 in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften wieder wirksam werden zu lassen, haben sich Bund und Länder im November 2004 auf eine neue Vereinbarung gemäß Art 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens geeinigt, deren Geltungsdauer sich auf die Jahre 2005 bis 2008 erstreckt.

Alle zur Durchführung der Vereinbarung notwendigen bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen sind mit 1. Jänner 2005 in Kraft zu setzen, mit Ausnahme der Bestimmungen über die Einrichtungen der Landesgesundheitsfonds, die bis spätestens 1. Jänner 2006 in Kraft zu setzen sind.

Das Gesetz vom 12. Juli 2001 über die Errichtung eines Burgenländischen Krankenanstalten-Finanzierungsfonds tritt mit 31.12.2005 außer Kraft.

Lösung:

In Umsetzung der neuen Art. 15a B-VG Vereinbarung ist auf Landesebene die Erlassung eines neuen Gesetzes erforderlich.

Alternative:

Keine

Kosten:

Für das Land entsteht unmittelbar keine zusätzliche finanzielle Belastung, jedoch werden der Burgenländischen Krankenanstalten GmbH (KRAGES) als Geschäftsstelle des Fonds durch die im Gesetz normierte Aufgabenerweiterung derzeit noch nicht bezifferbare Mehrkosten entstehen, welche in weiterer Folge das Land belasten werden. 

EU-Konformität:

Gemeinschaftliche Bestimmungen sind zum Gegenstand nicht bekannt.

Erläuterungen

Allgemeiner Teil:

Die für die Jahre 2001 bis 2004 abgeschlossene Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Neustrukturierung des Gesundheitswesens und der Krankenanstaltenfinanzierung trat mit 31. Dezember 2004 außer Kraft.

Gemäß § 38 Abs. 3 dieser Vereinbarung treten die in Durchführung dieser Vereinbarung ergangenen Bundes- und Landesgesetze auch außer Kraft.

Bund und Länder haben sich im November 2004 auf eine neue Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens (im Folgenden kurz „Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG genannt) geeinigt, deren Geltungsdauer sich auf die Jahre 2005 bis 2008 erstreckt.

Alle zur Durchführung der Vereinbarung notwendigen bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen sind mit 1. Jänner 2005 in Kraft zu setzen, mit Ausnahme der Bestimmungen über die Einrichtungen der Landesgesundheitsfonds, die bis spätestens 1. Jänner 2006 in Kraft zu setzen sind.

Das Gesetz vom 12. Juli 2001 über die Errichtung eines Burgenländischen Krankenanstalten-Finanzierungsfonds tritt mit 31.12.2005 außer Kraft.

Zur Umsetzung auf Landesebene ist die Erlassung des gegenständlichen Gesetzes über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens im Burgenland (Burgenländisches Gesundheitswesengesetz) erforderlich.

Es ist vorgesehen, dass an die Stelle des Burgenländischen Krankenanstalten-Finanzierungsfonds - KRAFI künftig der Burgenländische Gesundheitsfonds (BurGef) tritt.

Der BurGef nimmt die Aufgaben der Krankenanstaltenfinanzierung sowie erweiterte Aufgaben, wie Fragen der Planung, Steuerung und Finanzierung des gesamten Gesundheitswesens wahr. Bei der Wahrnehmung dieser erweiterten Aufgaben sind jedoch die Vorgaben der Bundesgesundheitsagentur (= Nachfolgerin des bisherigen Strukturfonds) einzuhalten und es sind die gesamtökonomischen Auswirkungen zu berücksichtigen. Als Organe werden die Gesundheitsplattform, der Intramurale Rat und der Extramurale Rat installiert.

Besonderer Teil:

Zu § 1: 

Es erscheint sinnvoll, öfter im Gesetz verwendete Begriffe vorweg zu definieren, um sich mehrmalige Wiederholungen von Erklärungen zu ersparen.

Zu § 2:

Der Burgenländische Gesundheitsfonds (BurGef) tritt die Rechtsnachfolge des Burgenländischen Krankenanstalten-Finanzierungsfonds (KRAFI) an.

Zu § 6:

Im Rahmen der Landesgesundheitsfonds sollen Mittel für den Kooperationsbereich (= Reformpool) zur Förderung von gemeinsamen zwischen Bund und Ländern vereinbarten Strukturveränderungen oder Projekten, die Leistungsverschiebungen zwischen dem intra- und extramuralen Bereich auf Landesebene zur Folge haben, bereitgehalten werden.

Gemäß der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG sollten für die Jahre 2005 und 2006 Mittel in der Höhe von mindestens 1 % der Gesamtmittel für den intra- und extramuralen Bereich und für die Jahre  2007 und 2008 Mittel in der Höhe von mindestens 2 % der Gesamtmittel für den intra- und extramuralen Bereich bereitgehalten werden.

Im gegenständlichen Gesetzesentwurf erfolgt jedoch die Normierung für das Jahr 2005 nicht, da das gegenständliche Gesetz erst mit 1.1.2006 in Kraft treten soll und weder die Sozialversicherung noch der Burgenländische Krankenanstalten-Finanzierungsfonds eine entsprechende Position im Budget 2005 vorgesehen haben, aber einvernehmlich sehr wohl jederzeit Projekte möglich sind.

Zu § 7:

Neben der Gesundheitsplattform werden als weitere Organe der Intramurale Rat und der Extramurale Rat eingerichtet.

Zu § 9:

Die oder der Vorsitzende der Gesundheitsplattform soll den Fonds in allen Angelegenheiten nach Außen vertreten.

Zu § 10:

Gemäß den Vorgaben der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG hat in der Gesundheitsplattform Parität zwischen Land und Sozialversicherung zu herrschen.

Den Vorgaben der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG in Bezug auf die Zusammensetzung wird wie folgt entsprochen:

· 14 Mitglieder

· Parität Land-Sozialversicherung: je 3 Mitglieder = 6 Mitglieder

· Bund, Ärztekammer für Burgenland, Verband Österreichischer Städtebund,       Burgenländischer Gemeindebund, Sozialdemokratischer Gemeindevertreterverband Burgenland, Burgenländische Gesundheits- und Patientenanwaltschaft, Burgenländische Krankenanstalten - Ges.m.b.H., Konvent der Barmherzigen Brüder Eisenstadt: je 1 Mitglied = 8 Mitglieder

Zu § 11:

Abs. 3:

Die Anwesenheit für das Präsenzquorum der in diesem Absatz angeführten Personen ist notwendig, um das für den Kooperationsbereich vorgesehene Einvernehmen (§ 11 Abs. 4 lit. e) zu wahren.

Abs. 4:

Zur Sicherstellung der Landesmehrheit in Angelegenheiten des intramuralen Bereiches und zur Sicherstellung der Mehrheit der Sozialversicherung in Angelegenheiten des extramuralen Bereiches sind Stimmgewichtungen vorgesehen.

Zu § 12:

Abs. 1:

Es werden im Detail die Aufgaben der Gesundheitsplattform genannt, welche den Vorgaben des Art. 16 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG entsprechen.

Abs. 3:

Diese Bestimmung ist im Zusammenhang mit dem VI. Teil des ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 i.d.F. BGBl. I Nr. 179/2004, welcher unter anderem die vertraglichen Beziehungen der Träger der Sozialversicherungen zu den Ärzten regelt, zu verstehen.

Zu § 13:

Der Intramurale Rat ersetzt das bisherige Kuratorium jedoch mit beschränktem Aufgabenumfang.

Beschließende Stimme im Intramuralen Rat haben nur die Mitglieder des Landes.

Die Burgenländische Gebietskrankenkasse als die im Land Burgenland am stärksten vertretene Sozialversicherung entsendet ein Mitglied mit beratender Stimme. Ebenso entsenden die Burgenländische Krankenanstalten-Ges.m.b.H., der Konvent der Barmherzigen Brüder Eisenstadt sowie die Burgenländische Gesundheits- und Patientenanwaltschaft je ein Mitglied mit beratender Stimme.

Zu § 14:

Die Regelungen über die Geschäftsordnung entsprechen inhaltlich der bisherigen Regelung über die Geschäftsordnung des Kuratoriums. Neu hinzukommt die Aufzählung der Aufgaben der oder des Vorsitzenden im Abs. 6.

Zu § 15:

Die in den Ziffern 2 bis 9 genannten Aufgaben waren bisher jene des Kuratoriums. 

Weitere Aufgaben des Kuratoriums waren bisher auch die Mitwirkung an der Erstellung des Krankenanstalten- und Großgeräteplanes und die Vergabe von Strukturmitteln. Diese sind nunmehr gemäß Art. 16 Abs. 1 Z 3 und Art. 25 Abs. 3 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Aufgaben der Gesundheitsplattform.

Zu § 16:

Im Extramuralen Rat haben nur die Sozialversicherungsträger beschließende Stimme. Entsprechend ihrer Bedeutung entsendet die Burgenländische Gebietskrankenkasse drei Mitglieder mit doppelter Stimmgewichtung.

Zu § 19:

Die Anforderungen an die Dokumentation werden gemäß den Vorgaben der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG verschärft.

Die normierten Verpflichtungen zur Datenlieferung gegenüber der Bundesgesundheitsagentur sind aus der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG entnommen.

Zu § 21:

Diese Informationspflicht entspricht dem Art. 20 Abs. 9 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG.

Zu § 22:

Aufgrund der Novelle des Bgld. KAG sind die Leistungen des Entschädigungsfonds nun nicht mehr auf Patientinnen und Patienten von Fondskrankenanstalten eingeschränkt.

Zu § 23:

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die an anderer Stelle angeführten Gesetze in einer eigenen Bestimmung zitiert.

Zu § 24:

Abs. 1:

Diese Bestimmung entspricht dem Art. 43 Abs. 2 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG.


